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Diverse Informationen........ 
 

 

 
 

Abfallentsorgung  

während der Weihnachtsfeiertage 
 

 

 

Öffentliche Müllabfuhr (Restmüll): 
 

Die Öffentliche Müllabfuhr während der Weihnachts-

feiertage findet wie folgt statt (siehe auch Müllkalender): 

52. Woche 2009 Donnerstag 24.12.2009 

53. Woche 2009 Samstag 02.01.2010 
 

In der Folge dann wieder 14-tägig alle geraden Wochen: 

02. Woche 2010 Freitag 15.01.2010 

04. Woche 2010 Freitag 29.01.2010 

usw. usw. usw. 
 

 

Recyclinghof: 
 

Der Recyclinghof Thiersee ist während der Feiertage zu den 

üblichen Zeiten geöffnet (siehe Müllkalender). 

 

Nachdem bezüglich Öffnungszeiten des Recyclinghofes 

diesmal viele Feiertage betroffen sind, ist der Recycling-

hof zusätzlich am Dienstag, 29. Dezember 2009 in der 

Zeit von 12 bis 18 Uhr geöffnet! 
 

 

Christbaumentsorgung: 
 

Für die Entsorgung der Christbäume ist der Sammel-

platz beim Höckenbauern am Samstag, 9. Jänner 2010 in 

der Zeit von 9 bis 11 Uhr geöffnet (siehe auch Müllkalen-

der). 

 

 

 
 

Restmüllabfuhr 
Umstellung ab 2010 

 

 

Die in der letzten Gemeinde-Info angekündigte Ausstattung 

der Müllbehälter mit dem neuen „Transponder“ war von 

gewissen Problemen begleitet. 

 

Zum einen hat die extreme Kälte die Anbringung der 

„Transponder“ für die künftige Gewichtsmessung sehr er-

schwert. Auch die Anbringung der Aufkleber hat infolge der 

Kälte nicht mehr funktioniert. Überrascht war man auch von 

der Disziplin der betroffenen Bevölkerung. Auf Grund von 

Erfahrungswerten in anderen Gemeinden ist die neue Ent-

sorgungsfirma von einer Quote im Ausmaß von ca. 70 % 

ausgegangen. In der Gemeinde Thiersee wurden nahezu  

100 % der Müllbehälter an die Straße gestellt. All diese 

Umstände führten dazu, dass die Umstellungsarbeiten lang-

samer voran gingen, als von der neuen Entsorgungsfirma ge-

schätzt. Bei verschiedenen Mülltonnen muss infolge des 

Fabrikates auch ein anderer „Transponder“ angebracht wer-

den. 

 

Bei allen Müllbehältern, die noch nicht mit dem neuen 

„Transponder“ ausgestattet sind, wird dies im Zuge der ers-

ten Abfuhren im neuen Jahr nachgeholt. Den betroffenen 

Eigentümern der Müllbehälter erwachsen dadurch keine 

Nachteile. 

 

Den Gemeindebewohnern wird auch im Namen der neuen 

Entsorgungsfirma für das Verständnis und für die Disziplin 

im Zusammenhang mit den notwendigen Umstellungsarbei-

ten gedankt. 

 

 
 

Sammeltaxi 
 

 

Es wird in Erinnerung gebracht, dass das Sammeltaxi nach 

wie vor verkehrt. 
 

Die AST-Tickets sind bei folgenden Verkaufsstellen erhält-

lich: 
 Gemeindeamt Thiersee 

 Raiffeisenbank Thiersee 

 Trafik Panradl 
 

Die Verkaufseinheit beträgt 2 Stück zum Preis von 7,0 €. 

 

Fahrplan: 
 

Abfahrtszeiten Sammeltaxi: 
 egal in welche Richtung zwischen Kufstein und Thiersee 

 selbstverständlich auch rund um Thiersee 

 Fahrzeiten beziehen sich auf „Abfahrt Bahnhof Kufstein“ 

 Anmeldung 1 Stunde vor der gewünschten Fahrt 
 

Freitag Samstag Sonn- u. Feiertag 

22.00 Uhr 

00.30 Uhr 

03.00 Uhr 

19.30 Uhr 

22.00 Uhr 

00.30 Uhr 

03.00 Uhr 

14.00 Uhr 

17.00 Uhr 

 

Der Fahrplan bzw. die Richtlinien sind auf dem Ticket ver-

merkt. 

 

Die Einstiegsstellen in Thiersee werden wie folgt in Erinne-

rung gebracht: 

 Zentrale Haltestellen: Raiba in Thiersee, Neuwirt in 

Hinterthiersee und Landgasthof zur Post in Landl. 

 Wenn vorher telefonisch vereinbart, kann auch außer-

halb der Sammelstellen zu- oder ausgestiegen werden, 

jedoch nur entlang der Hauptroute. 
 

 

Ehrungsanträge 
(Basisjahr 2009) 
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Weiters wird in Erinnerung gebracht, dass die Ehrungen in 

Zusammenhang mit den Richtlinien der Gemeinde Thiersee 

grundsätzlich bei der Gemeinde Thiersee zu beantragen 

sind, wozu jeder volljährige Gemeindebürger berechtigt ist. 

Die Richtlinien können von der Homepage der Gemeinde 

Thiersee herunter geladen werden: www.thiersee.tirol.gv.at 

(unter Gemeindeamt/Verordnungen-Richtlinien). 

 
Dies gilt insbesondere für die Verleihung des Ehrenzeichens 

für langjährige Vereinsfunktionäre, für die Verleihung der 

Sport- und Kultur-Ehrennadel sowie für sonstige Ehrungen 

(darunter fallen z.B. außergewöhnliche Leistungen von Ju-

gendlichen im schulischen, sportlichen und kulturellen Be-

reich). Bei solchen Ehrungen sind die zu ehrenden Personen 

bis 31. Jänner eines jeden Folgejahres der Gemeinde Thier-

see schriftlich - unter Angabe des Grundes für die Ehrung - 

bekannt zu geben. Bei Ehrungen von Vereinsmitgliedern 

sollten derartige Anträge vom jeweiligen Verein gestellt 

werden. 

 
Um die entsprechenden Meldungen bis 31. Jänner 2010 

für das abgelaufene Jahr (Basisjahr 2009) wird ersucht. 

 

 

 

Wohnungsvermietung........ 
 

 

Wohnung in Breiten Nr. 24 zu vermieten (87 m2). 
 

Weitere Informationen unter Tel.Nr.: 

0676 / 54 04 331 oder direkt im Büro Breiten Nr. 24. 
 
 

Wohnung in Schmiedtal zu vermieten (ca. 70 m2). 
 

Weitere Informationen unter Tel.Nr.: 

0699 / 18 24 18 48. 
 

 

 

 

Aus dem Gemeinderat....... 
 

 

Gemeinderatssitzung am 17. De-

zember 2009: 
 

 

Öffentliche Sitzung: 
Tennisclub Thiersee – Sanierung und Erweiterung 

Vereinsheim - Freigabe der im Budget 2009 veran-

schlagten Subvention zur Auszahlung: 

 

Die im Budget 2009 veranschlagte Subvention in der 

Höhe von € 15.000,00 wurde zur Auszahlung freigege-

ben. 

 

 

 

Öffentliche Interessentenstraße Hausern – Straßen-

baumaßnahmen 2009 – Gewährung des Gemeinde-

beitrages gemäß den Förderungsrichtlinien der 

Gemeinde Thiersee: 

 

Im Budget 2009 ist für diese Straßenbau- und Sanierungs-

maßnahmen ein Betrag in der Höhe von € 56.000,00 veran-

schlagt. 

 

Die Unterbauarbeiten wurden über die Güterwegabteilung 

des Landes (OR Dipl.-Ing. Heidenberger) durchgeführt. Die 

Asphaltierungsarbeiten wurden von der Fa. STRABAG aus-

geführt.  

 

Im Zuge der Sanierungs- und Ausbauarbeiten hat sich ein 

etwas größerer Straßenbauaufwand ergeben, weshalb sich 

auch der Gemeindebeitrag erhöht. 

 

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Gemeindebeitrag 

in der Höhe von insgesamt € 69.000,00 zur Auszahlung 

freizugeben. 

 

 

 

Gemeindestraße Schneeberg – Änderung der beste-

henden Verordnung über die erlaubte Höchstge-

schwindigkeit von 30 km/h im Bereich zwischen 

Pfarrwirt und Feuerwehrhaus Mitterland gemäß 

den Bestimmungen des § 94 d) der Straßenver-

kehrsordnung: 

 

Laut Verordnung der BH Kufstein vom 25.05.1994 wurde 

auf der Gemeindestraße Schneeberg im Bereich zwischen 

Pfarrwirtsbrücke und dem Wohnhaus Panzl eine „Ge-

schwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h“ verordnet. 

 

Auf Grund des Gestaltungsvorschlages vom Ing.-Büro Hu-

ter-Hirschhuber OG ist es notwendig, den genauen Bereich 

dieser Geschwindigkeitsbeschränkung noch exakter zu defi-

nieren (Aufstellung der Tafeln). Für eine derartige Verord-

nung ist inzwischen gemäß den Bestimmungen des § 94 d) 

der Straßenverkehrsordnung die Gemeinde zuständig. 

 

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Geschwindig-

keitsbeschränkung von 30 km/h auf der Gemeindestraße 

Schneeberg im Bereich zwischen Pfarrwirt und Feuer-

wehrhaus Mitterland in Zukunft wie folgt festzulegen 

bzw. zu verordnen: 
 

„Straßenlampe nördlich der Liegenschaft 918/6 (nördlich 

des Wohnhauses Mitterland 34) bis zum mittleren Grenz-

punkt zwischen der Gp. 917 und der Wegparzelle 2307/3 

http://www.thiersee.tirol.gv.at/
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(ca. nordöstlicher Gebäude-Eckpunkt des Feuerwehrhau-

ses Mitterland)“ 

 

Für diesen Beschluss ist die aufsichtsbehördliche Genehmi-

gung erforderlich (Verordnungsprüfung). 

 

 

 

Anträge, Anfragen und Allfälliges: 

 

 

Fortschreibung des ÖRK – Naturwerteplan – wei-

tere Vorgangsweise: 
 

Inzwischen wurde von Herrn Mag. Indrist, Technisches Bü-

ro für Ökologie, der überarbeitete Naturwerteplan vorgelegt. 

 

Der Raumplaner Dipl.-Ing. Christian Kotai schlägt die wei-

tere Vorgangsweise wie folgt vor: 

 Erstellung des Entwurfes des Umweltberichtes auf Ba-

sis der nun vorliegenden naturkundefachlichen Bearbei-

tung (bis Mitte Jänner 2010) 

 Entwurf des Umweltberichtes an die Raumordnungsab-

teilung zur Vorbegutachtung durch die Umweltabtei-

lung 

 Prüfung durch die Behörde - Amt der Tiroler Landes-

regierung (ca. 3 – 6 Wochen) 

 Überarbeitung des Umweltberichtes und Auflage in der 

Gemeinde (6 Wochen) – Info EU-Bürger via Internet – 

Website der Gemeinde 

 Parallel dazu – Fertigstellung des ÖRK 

 Auflage des ÖRK nach Abschluss der SUP (Strategi-

sche Umweltprüfung = Verfahren zur Erlassung des 

Umweltberichtes) 

 

Vom Amt der Tiroler Landesregierung (Abt. Raumordnung) 

wurde angeregt, Ende Jänner eine gemeinsame Besprechung 

mit dem Raumordnungsausschuss/Gemeinde-rat der Ge-

meinde Thiersee zu organisieren, um die einzelnen Punkte 

des ÖRK abschließend besprechen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht Öffentliche Sitzung: 
 

 

Flächenwidmungsangelegenheit Brandauer Edith, 

Kajetan – Umwidmung der neugebildeten Gp. 

1335/9 von derzeit Freiland in Wohngebiet (freier 

Verkauf) – Auflage zur öffentlichen Einsichtnahme: 

 

Frau Brandauer Edith, Kajetan, ersucht um Umwidmung des 

neugebildeten Grundstückes 1335/9 von derzeit Freiland in 

Wohngebiet für den freien Verkauf (südlich des Wohnhau-

ses Lechner Martina). Das noch verbleibende dritte Grund-

stück in diesem Bereich würde dann entsprechend der 2/3-

1/3-Regelung wieder an einen einheimischen Interessenten 

mit Bedarf veräußert. 

 

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Entwurf über die 

Umwidmung des neugebildeten Grundstückes 1335/9 

von derzeit Freiland in Wohngebiet zur öffentlichen Ein-

sichtnahme aufzulegen. 


